
RECHTSANWALTSKANZLEI 
             SCHRADER  
          Zustellungen werden nur an den 
          Bevollmächtigten erbeten! 

 
Vollmacht im Arbeitsrecht 

 
 
Arno Schrader, 
Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Arndtstraße 2, 32052 Herford, 
 
 
 
wird in Sachen            
 
gegen              
 
wegen              
 
              
 
 

 Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung und 
 Prozessvollmacht für alle Instanzen  

(u.a. gemäß §§ 11, 46 Abs. 2 ArbGG, §§ 81 ff. ZPO)  
 
erteilt. 
 
 
 
 
 
Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auch auf folgende Befugnisse: 
  
  1. Vertretung vor den Arbeitsgerichten und vor allen Behörden 
  2. Vertretung im Insolvenz- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners und in Freigabeprozessen 
  3. Alle Nebenverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließ-

lich der Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung und Hinterlegungsverfahren 
  4. Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen und Vornahme insbesondere auch einseitiger Rechtsge-

schäfte, insbesondere Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen 
  5. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere 
  6. Bewirken und Entgegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, Einlegung und Rücknahme von Rechts-

mitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung und Rücknahme von Widerklagen 
  7. Beseitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis 
  8. Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten, insbesondere des Streitgegen-

standes, Entschädigungen und vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und 
notwendigen Auslagen 

 
 
 
 
 
 
Herford, den             
          Unterschrift 
 
 
 
 

Bankverbindung: Volksbank in Ostwestfalen eG 
BIC: GENODEM1GTL  
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